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Haushaltsantrag vom 06.11.2025 
 
Haushaltsantrag 
zum Doppelhaushalt 2026/2027 - Finanzplanung bis 2030 
 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 

SPD und Volt 
Betreff 

Förderung des Büros für Diskriminierungskritische Arbeit Stuttgart 
 
Antrag 
Wir beantragen die im Abschnitt „Finanzielle Auswirkungen“ genannten Finanzmittel  
bzw. die im Abschnitt „Änderung im Stellenplan“ genannten Stellen für den/die 
Teilhaushalt/e 810 Bürgermeisteramt.  
 
Wir beantragen eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses an das Büro für 
Diskriminierungskritische Arbeit Stuttgart für 2026 in Höhe von 36.000 Euro und für 
2027 in Höhe von 37.850 Euro. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

EHH FHH  

- in Tausend Euro - 
Jahr 1 36 0 

Jahr 2 38 0 

Jahr 3 38 0 

Jahr 4 38 0 

Jahr 5 38 0 

Jahr 6 ff.  0 
 
In Anmeldeliste (Rote Liste) enthalten Nein 

Seite (wenn in Anmeldeliste enthalten)  

THH 810 Bürgermeisteramt 

(Mitteilungs-) Vorlage  

Ranking-Nr. im BHH-Verfahren   

Antrags-Nr. Bezirksbeiratsantrag  
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Änderung im Stellenplan 
Im Zusammenhang mit diesem Antrag wird die Schaffung / Änderung von KW-
Vermerken an folgenden Stellen im Stellenplan der Landeshauptstadt Stuttgart 
beantragt: 
 

lfd. Nr.*) Schaffung 
(Stellenzahl) 

Änderung 
KW Vermerk 
(Stellenzahl) 

Organisations- 
einheit 

 
bzw. 

 
Stellen- 
nummer 

Funktions- 
bezeichnung / 

Anlass 

Stellenwert 
(EG oder 
Bes.-Gr.) 

KW-
Vermerk 
bisher 

KW-
Vermerk 

neu 

         

 
*) lfd. Nr. aus der Schaffungsliste (sofern Bezug auf eine von einem Amt beantragte Stellenschaffungen bzw. Änderung eines 
KW-Vermerks genommen wird) 
 
Begründung/Erläuterung 
Mit der Ausgründung des BfDA aus dem Stadtjungendring zum 01.07.2024 ist das 
Büro als eigenständiger Verein mit der Antidiskriminierungsarbeit betraut. 
Demzufolge sind auch die entsprechenden Overheadkosten nunmehr allein vom 
BfDA zu leisten. Die für eigenständige Träger sonst übliche Anpassung der Personal- 
und Sachkostensteigerungen erfolgen beim BfDA bisher noch nicht. Insoweit 
beantragen wir gesondert die o.g. Anpassung, die sich für 2026 wie folgt 
zusammensetzt: 

• zusätzlicher Bedarf für Personalmittel im Rahmen des Festbetrags: 22.000 
Euro 

• Mehrbedarf für Sachmittel im Rahmen des Festbetrags: 5.000 Euro 
• zusätzlicher Bedarf für Sachmittel im Rahmen der Verwaltungsmittel: 9.000 

Euro 

 

gezeichnet 

Jasmin Meergans, Fraktionsvorsitzende 

Stefan Conzelmann Fraktionsvorsitzender 

Tillmann Bollow 

Sara Dahme 

Dr. Maria Hackl 

Celine Hirschka 

Dejan Perc 

Lucia Schanbacher 

Clara Streicher 
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